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   LMR Dr. Ingo van Lishaut, FM NRW 


Vortrag an der Universität Bochum am 25.05.2012 


Neuordnung der Grundsteuer 







Grundsteuer – Rechtsstand und Reformbedarf 


2 vanL Mai 12 


a) Kommunalsteuer:  


Einheitswert * Steuermesszahl je nach Grundstücksart * kommunaler Hebesatz = 


Jahres-Grundsteuer. Hebesatz A = Land und Forstwirtschaft, Hebesatz B = 


Grundvermögen. Zuständig in Flächenstaaten Landes-Finanzamt + Gemeinde. 


 


b) Im Bundesgebiet gab es 2009 etwa 30 Mio. wirtschaftliche Einheiten des 


Grundvermögens + rd. 5,5 Mio. wirtschaftliche Einheiten des LuF-Vermögens; 


Gesamtaufkommen rd. 11 Mrd. € p.a., davon Grundsteuer A unter 4%. 


Grundsteuer insgesamt = rd. 21% der kommunalen Steuereinnahmen, 13% der 


kommunalen Gesamteinnahmen (inkl. Gebühren, Beiträge, Gewinne, etc). 


Bezogen auf Steuergesamtaufkommen von Bund, Ländern und Gemeinden ist die 


Grundsteuer mit rd. 2% im internationalen Vergleich sehr gering. 


 


c) Bemessungsgrundlage Einheitswerte per 1.01.1964, in Kraft seit 1974 in den alten 


Bundesländern, daneben in den neuen Ländern Einheitswerte auf den 1.01.1935, 


sowie hilfsweise für alle Wohngrundstücke, die zwischen 1961 und 1990 errichtet 


wurden, die sog. Ersatzbemessungsgrundlage nach Wohn/Nutzfläche.  







Grundsteuer – Rechtsstand und Reformbedarf 


3 vanL Mai 12 


d) Einheitswerte ursprünglich „einheitlich“ für mehrere Steuerarten: VSt, ErbSt, 


GewKapSt, Sonderfälle der GrESt, aber heute nur noch für Grundsteuer nach div. 


BVerfG- Entscheidungen, u.a. vom 22.06.1995 (VSt bzw. ErbSt, 2 BvL 37/91, 2 


BvR 552/91) und vom 7.11.2006 (ErbSt, 2 BvL 10/02): Steuerwerte müssen die 


wirklichen Grundstückwerte „in ihrer Relation realitätsgerecht abbilden“. Vgl. 


parallel zu den Bedarfswerten nach § 138 BewG für die GrESt die Verfahren  


2 BvL 13, 14/11 aufgrund der Vorlagebeschlüsse BFH II R 64/08 und II R 23/10.  


 


e) Zur Grundsteuer jahrzehntelange Zurückhaltung der Rechtsprechung, z.B. BVerfG 


vom 18.02.2009, 1 BvR 1334/07; BFH vom 2.02.2005 – II R 36/03 und dazu 


F. Dötsch, jurisPR-SteuerR 27/2005 Anm. 1. S. aktuell auch FG Düsseldorf 11 K 


1484/10 Gr,BG, FG Münster 3 K 1387/08 EW. 


 


f) Nun BFH vom 30.06.2010 II R 60/08 (Warenhaus) und II R 12/09 (islam. 


Kulturverein): „Einheitsbewertung des Grundvermögens trotz der verfassungs-


rechtlichen Zweifel, die sich aus den lange zurückliegenden Hauptfeststellungs-


zeitpunkten … und darauf beruhenden Wertverzerrungen ergeben, jedenfalls für 


Stichtage bis zum 1. Januar 2007 noch verfassungsgemäß“. Gegen BFH II R 


12/09 Verfassungsbeschwerde 2 BvR 287/11.  







Grundsteuer – Reformbemühungen 
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g) Finanzministerkonferenz befasst sich seit 1995 verstärkt mit der 


Grundsteuerreform;  


 


verschiedene Vorschläge ohne Einigung;  


 


nebenher wiederholt Überlegungen (zuletzt in der FÖKO II) zur Verlagerung der 


Gesetzgebungskompetenz auf die Länderebene;  


 


durch FMK vom 28.01.2010 „länderoffene Arbeitsgruppe“ eingesetzt unter 


Federführung von NRW und Begleitung des BMF. 


 


h) Politisch derzeit ein „Patt“:  


 


HE und BY sowie die Regierungskoalition im Bundestag befürworten den 


Flächenansatz,  


 


eine Mehrheit der Bundesländer den Verkehrswertansatz  nächste Folien 
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a) die verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Modells einschließlich des 


Gebots der Folgerichtigkeit; 


b) die Möglichkeit, die Aufkommensneutralität im Verhältnis zum status quo 


herzustellen; 


c) die Transparenz hinsichtlich möglicher Belastungsverschiebungen, sowie die 


Möglichkeit, Belastungsverschiebungen zu mildern; 


d) die Administrierbarkeit des Modells (Kosten der Einführung und des laufenden 


Vollzugs für Bürger, Unternehmen, Finanzverwaltung, Kommunen und ggf. andere 


Stellen); 


e) die Offenheit des Modells, u. a. für eine elektronische Bearbeitung einschließlich 


des Zugriffs auf vorhandene Grundstücksdaten sowie für eine Bündelung der 


Gesamtaufgabe entweder bei den Kommunen oder bei der 


Landesfinanzverwaltung unter Beachtung länderspezifischer Unterschiede; 


f) die für die Akzeptanz bei Bürgern, Unternehmen und Kommunen erkennbaren 


Aspekte des jeweiligen Modells (Belastungsverschiebungen, Transparenz, etc.).  


 
g) Wirkungen im Länderfinanzausgleich kein unmittelbarer Bestandteil der Modelldiskussion  


h) etwaige lenkungspolitische Maßnahmen des Gesetzgebers – wie beispielsweise zur 


Förderung der Baulandmobilisierung oder zur Eindämmung  von Flächenversiegelungen – 


sollten grundsätzlich nicht schon bei Festlegung der Bemessungsgrundlage, sondern erst 


darauf aufbauend getroffen werden.  
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a) „Verprobung“ zur Grundsteuer B:  


Ziel: Belastungsverschiebungen zwischen den Grundstücksarten je nach Modell 


abbilden bei einer insgesamt unterstellten Aufkommensneutralität, zudem 


Echtfalltest für Umsetzbarkeit/Datenverfügbarkeit und Administrationsaufwand. 


Verfahren betreut durch Statistisches Bundesamt. Rechtsgrundlage im StStatG für 


Datenübermittlung durch das BeitrRLUmsG geschaffen; erster Durchgang der 


Verprobung bis Ende Mai, rd. 24.000 Fälle aus 42+x Gemeinden, danach 


ergänzende Untersuchungen u.a. für „übergroße“ Städte 


b) Grundsteuer A: Tendenzaussage zu den Bemessungsgrundlagenverschiebungen 


zwischen den wesentlichen Betriebstypen nach dem Klassifizierungssystem der 


EU („Makroansatz“); Zuordnungswechsel und Verschiebungen, u.a. Wirtschafts-


gebäude, Wohngebäude, verpachtete Flächen, etc.  


c) Abschätzung des Administrationsaufwands (Verwaltungskosten) und Bürger/ 


Unternehmerkosten, je nach künftigem Verwaltungsträger (Kommune oder 


Landesfinanzverwaltung oder Mischform); 


 


d) Abschätzung der Wirkungen im Länderfinanzausgleich; 


e) Weitere Gesichtspunkte. 







Verkehrswertmodell – Machbarkeitsstudie HB, BE, NI, SH, SN 
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a) Grundstücksdaten (Lage, Größe, Art, Wohn-/ Nutzfläche und Baujahr) werden 


automationsgestützt mit amtlichen Vergleichsdaten aus Verkäufen verknüpft, um 


daraus den „Verkehrswert“ eines Grundstückes zu ermitteln. Vorbild Niederlande. 


b) Objektdaten des FA bzw. der Katasterverwaltung und Vergleichsdaten, 


einschließlich der für individuelle Anpassungen nötigen Korrekturfaktoren, werden 


von den Gutachterausschüssen nach BauGB aus dort gesammelten Kaufpreisen 


abgeleitet.  


c) Bewertung je nach Grundstücksart:  


(1) Unbebaute Grundstücke: Bodenrichtwert * Fläche  


(2) Individueller Wohnungsbau: Vergleichsfaktor * Fläche  


(3) Vergleichserträge bei Renditeobjekten  


(4) Auffangweise: Sachwertverfahren 







Wertunabhängiges Modell – Eckpunkte HE, BY, (BW) 
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a) Vereinfachte Grundsteuer nach dem Äquivalenzprinzip 


b) Bemessungsgrundlage: 


(1) Unbebaute Grundstücke:  Fläche * Äquivalenzzahl 0,02 €/qm 


 


(2) Bebaute Grundstücke: 


 


Äquivalenzzahl Bodenwert 0,02 €, Wohnfläche 0,2 €/qm, Nichtwohnen 0,4 € 


 


 Fläche = Grundstücksfläche und beim aufstehenden Gebäude die Brutto-


Grundfläche, letztere wird typisierend ermittelt. Rückgriff auf das System 


„ALKIS“, das Informationen zu Grundstücksgröße und zur Ermittlung von 


Gebäudegrundfläche und Gebäudehöhe liefert.  


 


(3) weitere Äquivalenzzahlen im Bereich LuF 







Gebäudewertunabhängiges Kombinationsmodell (TH) 
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a) Grundlage Äquivalenzprinzip: teils wert- teils flächenabhängig 


b) Bemessungsgrundlage: 


(1) Unbebaute Grundstücke: Bodenrichtwert * Fläche * 0,5 v.T.  


(2) Bebaute Grundstücke: 


 


1. Komponente: Bodenwert = Bodenrichtwert * Fläche * Faktor 0,5 v.T.  


(macht wohl im Schnitt etwa 20% der BMG für bebaute Grundstücke aus) 


 


2.  Komponente: wertunabhängige Gebäudekomponente  


Brutto - Grundfläche * Äquivalenzzahl (0,02 €/0,2 €/0,4 €), Fläche mit weniger 


Typisierungen als beim WUM zugrunde gelegt.  


 


c) LuF-genutzte Flächen ohne Ansatz, besteuert werden nur die Hofflächen mit den 


Wohn- und Wirtschaftsgebäuden (Wegfall der Unterscheidung GrSt A und B) wie 


bebaute Grundstücke  


d) Digital vorhandene Daten werden in eine „vorausgefüllte Steuererklärung“ 


übernommen  







Grundsteuer – Aufkommens- und Belastungsneutralität 
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a) Zweistufige Kompensation der Bemessungsgrundlagenverschiebung um die 


Aufkommensneutralität herzustellen: 


(1) Bundesweit auf der Ebene der Messzahlen, gewichteter Dreisatz  


(wenn BMG neu = z.B. im Bundesschnitt 4* BMG alt  Messzahl neu = ¼ Messzahl alt)  


(2) Feinsteuerung in den Kommunen über die örtlichen Hebesätze  


(3) Welche/ wie viele Messzahlen sind verfassungsrechtlich vertretbar? 


 


a) Ohne Bemessungsgrundlagenverschiebung in den jeweiligen Einzelfällen kann es 


logisch nicht gehen. 


 


b) Erhebliche Vorlaufzeiten bei der Umstellung auf ein neues System 


(„Hauptfeststellung“) 


  


 Bei zeitnaher Entscheidung: BMG neues Recht zu den Steuerbescheiden einige Jahre 


parallel „nachrichtlich“ angeben, damit sich Kommune auf die geänderte Gesamt-


Bemessungsgrundlage einstellen kann.  


 


Bei verzögerter Entscheidung: Umstellung auf neue BMG über einige Jahre hinweg und 


bisherige GrSt solange nur als Vorauszahlung.  Haushaltsrisiken für die Gemeinden! 







Durchschnitts- 


wert der BMG- 


Relation, z.B. 4/1 


1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 


Anzahl 


Fälle 


BMG-Relation 


Latente Verlierer Latente Gewinner 


Latente Verlierer bzw.  


Gewinner bei durchschnitt- 


licher Hebesatz- bzw.  


Messzahl-Anpassung 


Bemessungsgrundlagenverschiebung 
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Verfassungsrechtliche Diskussion 


12 vanL Mai 12 


Maßstab Leistungsfähigkeitsprinzip?  


a) Maßgebliche Grundlage laut Rechtsprechung BFH II R 60/08, Tz. 21, BVerfG  


2 BvR 1275/79 (Zweitwohnungssteuer!), Becker BB 2011, 535, 2391 


b) Leistungsfähigkeitsprinzip da GrSt „Sollertragsteuer“?  


(1) Aber: gibt es eine Leistungsfähigkeit von Objekten oder nur von Personen?, s. 


z.B. Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rz. 100, § 13 Rz. 202;  


(2) Wert als Indiz für Ertragspotential? 


c) Was haben die kommunalen Infrastrukturleistungen mit dem Gebäudewert zu tun?  


(1) werterhöhende (Innen-)Ausstattung, wertmindernder Instandhaltungsstau 


(2) Denkmalobjekt als städtebaulicher Blickfang gegen „Schrottimmobilie“, 


Wertungswiderspruch zu § 7i EStG? Energetische Sanierung wertsteigernd. 


Werterhöhende Merkmale stehen z.T. im öffentlichen Interesse 


(3) Leerstand und § 33 GrStG (Vertretenmüssen); 


d) Wirkungen von Immobilienblase oder „Gentrifizierung“??! 


e) Ist Maßstab der „konkrete“ Verkehrswert oder ein verkehrswertnaher gröber 


ermittelter Wert? Streubreiten-Rechtsprechung +/- 20% (z.B. BVerfG 7.11.2006, 1 


BvL 10/02 Tz. 137). 


f) Zweiseitige „Öffnungsklausel“ wie § 199 BewG statt § 198 BewG? 







Problem: Gemeiner Wert als Bandbreite 
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a) Der gemeine Wert ist m.E. immer nur in einer Bandbreite zu bestimmen. Schwankung je nach 


Grundstücksart verschieden hoch (20% lt. 1 BvL 10/02 Tz. 137 z.B. für EFH weit übersetzt).  


b) Gegenbeweis in den Fällen a, c: auf Bewertungs-Untergrenze hinunter (??). Welcher Wert ist 


anzusetzen, wenn es mehr als einen methodisch korrekten „Gutachterwert“ gibt? 


c) Fälle a, c werden in erhebliche Kosten für den Gegenbeweis getrieben. 


d) Jedes Pauschalbewertungsverfahren nivelliert tendenziell zugunsten hochpreisiger, 


individueller Grundstücke. 


e) Nullsummenprinzip: Je mehr Steuerwerte unter dem gemeinen Wert liegen (ddddd), desto 


mehr zahlen die anderen Steuerpflíchtigen zu viel. Welcher Grad an Mehrbelastung macht die 


Steuer insg. verfassungswidrig? Bsp. 2/3 der BMG zutreffend, 1/3 nur 70%  Mehrbel. 10% für die 2/3  


f) Das Verfassungsproblem ist jedenfalls nicht dadurch „entschärft“, dass vermutlich alle Einheits-


werte in Deutschland unter den heutigen Verkehrswerten liegen, weil einige Steuerpflichtige 


von diesem Missstand relativ stärker profitieren als andere. 


+20% 


-20% 


gemW 


a 


b 


c 


d d d d d 
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Spannungsklausel E-§ 198a neu: Nachweis des offenkundig höheren gemeinen Werts.  


  


„Soweit der gemeine Wert den nach §§ x, y ermittelten Steuerwert nach jeder 


anerkannten und üblichen Bewertungsmethode überschreitet 


(Toleranzwertüberschreitung), ist der nach §§ x, y ermittelte Steuerwert um den Betrag 


der Toleranzwertüberschreitung zu erhöhen.“ 


+20% 


-20% 


gemW 


a 


b 


c 


d 


Spannungsklausel § 198 BewG: Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts. 







Verfassungsrechtliche Diskussion 


15 vanL Mai 12 


Maßstab Äquivalenzprinzip?   


• Flächenmerkmale als Indikator für Nutzungsintensität kommunaler Infrastruktur. 


Ein privatisiertes Infrastrukturangebot würde vermutlich ebenfalls nach 


Flächenmaßstäben in Rechnung gestellt werden.  


• Äquivalenzprinzip nur für durch Beiträge und Gebühren finanzierte unmittelbar 


zurechenbare (Infrastruktur-) leistungen der Gemeinde, oder „in der Verlängerung“ 


auch für mittelbare Vorteile (Verbindungsstraßen, Feuerwehr, Kinderbetreuung, 


Schulen, Museum, Sportplätze, etc.)?  


• Gewerbesteuer als die andere „Realsteuer“ (§ 3 Abs. 2 AO) ebenfalls durch das 


Äquivalenzprinzip begründet, BVerfG vom 15.01.2008 – 1 BvL 2/04.  


• Herleitung der Kostensätze 0,02/0,20/0,40 € aus dem status quo? Nachsteuerung 


dieser Ansätze in der Zukunft nötig? 


 


 


 Besteht für eine flächenbezogene Grundsteuer noch weiterhin die Gesetz-


gebungskompetenz des Bundes? Art. 105 Abs. 2, 72 Abs. 2, 106 Abs. 6 GG 
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• Deutscher Städtetag, Präsidiumsbeschluss vom 17.11.2010  


• Stellungnahme Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, Dezember 2010  


• http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/aktuellesjahrsgutachten-2010-11.html Seite 230  


• http://www.finanzen.bremen.de – Stichwort „Grundsteuerreform“  


• http://www.thueringen.de/de/tfm/steuern/aktuell/grundsteuer_modell/content.html  


• http://www.hmdf.hessen.de – Stichwort „Grundsteuerreform“  


• Becker: Grundsteuerreformmodelle im Vergleich – Konzeption und Praxisfolgen, BB 2011, 535,  


• Becker: Leitlinien zum verfassungsrechtlichen Rahmen des Steuerrechts am Beispiel des zu 


reformierenden Grundsteuergesetzes, BB 2011, 2391 


• Eisele: Grundsteuerreform in Deutschland - eine unendliche Geschichte?, DStZ 2003, 834 


• Krause: Kommt jetzt die Reform der Grundsteuer? NWB-EV 2010, 361-364  


• Kühnold: Reform der Grundsteuer – wieder vertagt?, in: der städtetag 3/2011 


• Spengel u.a., Reform der Grundsteuer – ein Blick nach Europa, DB 2011, 10  


• Stöckel, Reinhard: Die Grundsteuerreform – Vom BVerfG vergessen und längst überfällig, NWB Beratung 


aktuell 2005, 2243-2246  


• Trossen: Verfassungsmäßigkeit … (Anm. zu FG MS v. 14.4.2011 3 K 1387/08 EW); EFG 2011, 1504 


• Bertelsmann-Stiftung: Eine nachhaltige Reform der Gemeindefinanzierung (2011) 


• Beland: Realsteuern 2011, Institut Finanzen und Steuern - Schrift Nr. 475 (Okt. 2011) 


• Bund der Steuerzahler: Reform der Grundsteuer, Berlin 2011 


• Zochert: Zur Reform des Grundsteuergesetzes, BB 2011, 3105 


• Brüggemann: Reform der Grundsteuer – quo vadis, ErbBStG 2012, 111 


• Schulemann: Der Prüfungsmaßstab für die Grundsteuerreform, BB 2012, 813  


u.a.m. 
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Einleitung 


Herr Prof. Seer leitet die Veranstaltung mit einem Überblick über den Ablauf ein. Zunächst 


werde Herr Dr. van Lishaut zum Stand der Reformüberlegungen der Grundsteuer referieren. 


Danach werde Herr Prof. Richter aus ökonomischer Sicht die Mietsteuer als Entwurf der 


Grundsteuer vorstellen. Anschließend werde Herr Prof. Seer die Diskussion - auch über die ver-


fassungsrechtliche Würdigung der Reformmodelle - moderieren. 


1. Referat Dr. van Lishaut – Neuordnung der Grundsteuer 


Herr Dr. van Lishaut ist in der Ministerialverwaltung tätig. Dort sehe er die steuerrechtliche 


Wirklichkeit. Im Blick zu behalten sei – auch bei der Reform der Grundsteuer - die Frage, wie 


Steuerrecht praktisch funktioniere und wofür es politische Mehrheiten gebe.  


1.1 Grundsteuer – Rechtsstand und Reformbedarf 


Herr Dr. van Lishaut stellt die Grundsteuer als aus drei Komponenten bestehende Kommunal-


steuer vor (vgl. Folie 2). Der Einheitswert werde mit der Steuermesszahl je nach Grundstücksart 


und dem kommunalen Hebesatz multipliziert, woraus sich die Jahres-Grundsteuer ergebe. Mit 
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einem Prozentsatz von nur noch 21 % der kommunalen Steuereinnahmen habe die Grundsteuer 


in ihrer Bedeutung über die Jahre hinweg abgenommen. Mit 2% Beteiligung am Steuergesamt-


aufkommen von Bund, Ländern und Gemeinden sei die Bedeutung der Grundsteuer im interna-


tionalen Vergleich sehr gering. Dies verwundere vor dem Hintergrund, dass die Grundsteuer 


mangels Verlagerungsmöglichkeiten ins Ausland nicht wie die Einkommensteuer einem starken 


internationalen Wettbewerb unterliege. Mögliche Gründe sehe er in der problematischen Be-


messungsgrundlage (BMG), die zwischen alten und neuen Bundesländern divergiere (vgl. dazu 


Folie 2, lit c). Im Steuerrecht gebe es zwischen fünf und sieben Bewertungsmethoden für 


Grundbesitz, was er für einen untragbaren Zustand halte. Im Folgenden gibt Herr Dr. van Lis-


haut (auf Folie 3) einen Überblick über die Entwicklung der Rechtsprechung zu den (ehemals) 


auf Einheitswerte zurückgreifenden Steuerarten. Zur Grundsteuer habe der BFH nunmehr ent-


schieden, dass die  


„Einheitsbewertung des Grundvermögens trotz der verfassungsrechtlichen Zweifel, die sich aus den lange zu-


rückliegenden Hauptfeststellungszeitpunkten … und darauf beruhenden Wertverzerrungen ergeben, jedenfalls 


für Stichtage bis zum 1.1.2007 noch verfassungsgemäß“ sei. 


Gegen die Entscheidung sei Verfassungsbeschwerde erhoben worden.  


1.2 Grundsteuer – Reformbemühungen 


Obwohl sich die Finanzministerkonferenz (FMK) bereits seit 1995 verstärkt mit der Grundsteu-


erreform befasse sei trotz verschiedener Vorschläge keine Einigung erzielt worden. Eine Reform 


sei politisch wohl erst durchsetzbar, wenn die Rechtsprechung des BVerfG diese fordere. Durch 


die FMK vom 28.01.2010 sei eine „länderoffene Arbeitsgruppe“ unter Federführung von NRW, 


Leitung von Herrn Dr. van Lishaut und Begleitung des BMF eingesetzt worden. Eine Lösung 


wäre in wenigen Monaten zu finden, jedoch bestehe derzeit eine politische „Patt-Situation“ zwi-


schen den Bundesländern Hessen und Bayern sowie der Regierungskoalition im Bundestag, die 


den Flächenansatz befürworten einerseits, und andererseits der Mehrheit der Bundesländer, die 


den Verkehrswertansatz bevorzugen würden. Das Bundesland NRW stehe den Modellen neutral 


gegenüber. 


1.3 Grundsteuer – Gesichtspunkte für die Modell-Auswahl 


Auf Folie 5 nennt Herr Dr. van Lishaut als Gesichtspunkte für die Modell-Auswahl insb.: 


 die verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Modells einschließlich des Gebots der Fol-


gerichtigkeit; 


 die Möglichkeit, die Aufkommensneutralität im Verhältnis zum Status quo herzustellen, 


sodass die Reform nicht automatisch zu Mehreinnahmen führen würde; 
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 die Transparenz hinsichtlich möglicher Belastungsverschiebungen, sowie die Möglichkeit, 


Belastungsverschiebungen zu mildern, sodass es insb. keine massiven Verlierer der Re-


form geben würde; 


 die Administrierbarkeit des Modells (Kosten der Einführung und des laufenden Vollzugs 


für Bürger, Unternehmen, Finanzverwaltung, Kommunen und ggf. andere Stellen); 


 Wirkungen im Länderfinanzausgleich seien kein unmittelbarer Bestandteil der Modelldis-


kussion. Dazu erläutert er, dass bei Anwendung des Verkehrswertmodells die gestiegenen 


Grundstückswerte in Bayern gegenüber denen der neuen Bundesländer zu berücksichtigen 


wären.  


 etwaige lenkungspolitische Maßnahmen des Gesetzgebers – wie beispielsweise zur Förde-


rung der Baulandmobilisierung oder zur Eindämmung von Flächenversiegelungen – sollten 


grundsätzlich nicht schon bei Festlegung der Bemessungsgrundlage, sondern erst darauf 


aufbauend getroffen werden.  


1.4 Grundsteuer – Arbeitsschritte 


Mit Unterstützung des Statistischen Bundesamtes finde eine „Verprobung“ der einzelnen Mo-


delle zur Grundsteuer B statt (dazu Folie 6), bei der u.a. die Wirkung der Modelle auf die Steu-


erlastenverteilung untersucht werde. Bzgl. der Grundsteuer A werde wegen guter, vorhandener 


Daten ein anderer Ansatz, ein sog. Makroansatz gewählt (dazu Folie 6). Zudem würde der Ad-


ministrationsaufwand abgeschätzt.  


1.5 Verkehrswertmodell – Machbarkeitsstudie HB, BE, NI, SH, SN 


Bei der Machbarkeitsstudie zum Verkehrswertmodell würden die Grundstücksdaten (Lage, 


Größe, Art, Wohn-/ Nutzfläche und Baujahr) automationsgestützt mit amtlichen Vergleichsda-


ten aus Verkäufen verknüpft, um daraus den „Verkehrswert“ eines Grundstückes zu ermitteln, 


so wie es das damalige Einheitswertverfahren zum Ziel gehabt habe. Heutzutage sei die Ver-


kehrswertermittlung allerdings weniger kompliziert, da sie teilweise automatisiert erfolge. Vor-


bild dafür sei die Niederlande. Die Übertragbarkeit ausländischer Modelle sei jedoch mit Vor-


sicht zu genießen, da Datenerhebungen und Datenschutz dort ggf. von den deutschen Bedingun-


gen abweichen würden. Objektdaten des Finanzamtes bzw. der Katasterverwaltung und Ver-


gleichsdaten, einschließlich der für individuelle Anpassungen nötigen Korrekturfaktoren, wür-


den von den Gutachterausschüssen nach dem BauGB aus dort gesammelten Kaufpreisen abge-


leitet. Eine Bewertung erfolge nach Grundstücksart differenziert:  


 Unbebaute Grundstücke: Bodenrichtwert * Fläche  


 Individueller Wohnungsbau: Vergleichsfaktor * Fläche  


 Vergleichserträge (Miete) bei Renditeobjekten  
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 Auffangweise würde das Sachwertverfahren angewendet, bei dem die hypothetischen Neu-


baukosten zu Grunde gelegt würden. 


1.6 Wertunabhängiges Modell – Eckpunkte HE, BY, (BW) 


Bei diesem Modell handele es sich um eine vereinfachte Grundsteuer nach dem Äquivalenz-


prinzip. Bemessungsgrundlage sei dabei: 


 Für Unbebaute Grundstücke: Fläche * Äquivalenzzahl 0,02 €/qm 


 Bebaute Grundstücke: Äquivalenzzahl Bodenwert 0,02 €, Wohnfläche 0,2 €/qm, Nichtwoh-


nen 0,4 €. Kritisch sei zu hinterfragen, wie die Zahlen hergeleitet wurden und ob sie ggf. er-


gebnisorientiert wegen möglichst geringer Änderung des Status Quo ermittelt wurden. 


Fläche = Grundstücksfläche und beim aufstehenden Gebäude die Brutto-Grundfläche, letztere 


wird typisierend ermittelt. Rückgriff auf das System „ALKIS“, das Informationen zu Grund-


stücksgröße und zur Ermittlung von Gebäudegrundfläche und Gebäudehöhe liefert. Weitere 


Äquivalenzzahlen gäbe es im Bereich der Land- und Forstwirtschaft. 


1.7 Gebäudewertunabhängiges Kombinationsmodell – (TH) 


Das Kombinationsmodell hat seine Grundlage im Äquivalenzprinzip: Es setzt teils wert-, teils 


flächenabhängig an. Die Bemessungsgrundlage differiere hinsichtlich: 


 unbebauter Grundstücke: Bodenrichtwert * Fläche * 0,5 v.T.  


 und bebauter Grundstücke: 


o 1. Komponente: Bodenwert = Bodenrichtwert * Fläche * Faktor 0,5 v.T.  


(dies mache wohl im Schnitt etwa 20% der Bemessungsgrundlage für bebaute Grundstü-


cke aus) 


o 2. Komponente: wertunabhängige Gebäudekomponente = Brutto - Grundfläche * Äqui-


valenzzahl (0,02 €/0,2 €/0,4 €), wobei die Fläche mit weniger Typisierungen als beim 


wertunabhängigen Modell zugrunde gelegt werde.  


Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen blieben ohne Ansatz. Besteuert würde nur die 


Hofflächen mit den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden wie bebaute Grundstücke. Damit würde 


die Unterscheidung zwischen Grundsteuer (GrSt) A und B entfallen. Digital vorhandene Daten 


würden in eine „vorausgefüllte Steuererklärung“ übernommen. Herr Dr. van Lishaut stellt die 


Frage in den Raum, ob dieses hybride Modell insb. unter Folgerichtigkeitsgesichtspunkten ver-


fassungsgemäß sei.  


1.8 Grundsteuer – Aufkommens- und Belastungsneutralität 


Um die Aufkommensneutralität herzustellen müsse eine zweistufige Kompensation der Bemes-


sungsgrundlagenverschiebung erfolgen: 
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 Bundesweit auf der Ebene der Messzahlen im Sinne eines gewichteten Dreisatzes (wenn 


BMG neu = z.B. im Bundesschnitt 4* BMG alt  Messzahl neu = ¼ Messzahl alt) 


 Eine Feinsteuerung könne sodann in den Kommunen über die örtlichen Hebesätze erfolgen. 


Fraglich sei, welche und wie viele Messzahlen verfassungsrechtlich vertretbar seien. 


Ohne eine Bemessungsgrundlagenverschiebung in den jeweiligen Einzelfällen kann eine Re-


form logisch nicht stattfinden. Jedoch solle die Zahl der Verlierer möglichst gering ausfallen. 


Zudem würden erhebliche Vorlaufzeiten bei der Umstellung auf ein neues System („Hauptfest-


stellung“) erforderlich sein. Bei einer zeitnahen Entscheidung könne die Bemessungsgrundlage 


nach neuem Recht zu den Steuerbescheiden einige Jahre parallel „nachrichtlich“ angegeben 


werden, damit sich die Kommune auf die geänderte Gesamt-Bemessungsgrundlage einstellen 


könne. Bei verzögerter Entscheidung sei eine Umstellung auf die neue BMG über einige Jahre 


hinweg denkbar und die bisherige GrSt solange nur als Vorauszahlung anzusehen. Zu beachten 


seien die Haushaltsrisiken für die Gemeinden. 


1.9 Belastungs- oder Bemessungsgrundlagenverschiebung 


Auf Folie 11 stellt Herr Dr. van Lishaut die latenten Gewinner und Verlierer einer Reform der 


Grundsteuer durch eine „Gauß´sche Glockenkurve“ graphisch dar. Je nach Reformmodell sei 


die „Glocke“ schmaler oder breiter und damit die Zahl der latenten Verlierer und Gewinner ab-


weichend.  


1.10 Verfassungsrechtliche Diskussion 


1.10.1 Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab? 


Herr Dr. van Lishaut stellt das Leistungsfähigkeitsprinzip als fraglichen Maßstab zur Diskussi-


on. 


 Laut Rechtsprechung sei dieses die maßgebliche Grundlage (vgl. BFH II R 60/08, Tz. 21; 


BVerfG 2 BvR 1275/79 [Zweitwohnungssteuer!]; Becker BB 2011, 535, 2391) 


 Er fragt, ob das Leistungsfähigkeitsprinzip maßgeblich sei, weil die GrSt eine „Sollertrag-


steuer“ sei? Dabei hinterfragt er kritisch, ob es eine Leistungsfähigkeit von Objekten über-


haupt geben könne, oder nur eine von Personen (so z.B. Tipke/Lang, Steuerrecht, § 4 Rz. 


100, § 13 Rz. 202) und ob der Wert als Indiz für Ertragspotential dienen könne. Letzteres sei 


nicht in jedem Fall zu bejahen (z.B. in der Industrie). Das Verkehrswertmodell beanspruche 


für sich, dass nur dieses, nicht jedoch das Flächenmodell verfassungsgemäß sei.  


 Andererseits hinterfragt er kritisch, was die kommunalen Infrastrukturleistungen mit dem 


Gebäudewert zu tun hätten? Diese Problematik werde insb. deutlich, wenn werterhöhende 


(Innen-)Ausstattung oder wertmindernder Instandhaltungsstau den Wert beeinflussen wür-


den oder im Vergleich zwischen Denkmalobjekt als städtebaulicher Blickfang gegenüber 
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„Schrottimmobilie“. Auch bestehe ggf. ein Wertungswiderspruch zu § 7i EStG. Denn ener-


getische Sanierungen seien wertsteigernd und damit auch steuererhöhend obwohl sie im öf-


fentlichen Interesse stünden. 


 Zudem sei die Anknüpfung an den Wert (abstrakt) fragwürdig, wenn dieser durch sachfrem-


de Kriterien, etwa die Wirkungen von Immobilienblasen oder „Gentrifizierung“ beeinflusst 


werde. 


 Konkret stelle sich die Frage, ob der „konkrete“ Verkehrswert oder ein verkehrswertnaher, 


gröber ermittelter Wert (Annäherungswert) Maßstab sein solle (vgl. Streubreiten-


Rechtsprechung +/- 20%, z.B. BVerfG 7.11.2006, 1 BvL 10/02 Tz. 137). 


1.10.2 Problem: Gemeiner Wert als Bandbreite 


Auf Folie 13 stellt Herr Dr. van Lishaut die Problematik dar, dass der gemeine Wert nur in einer 


Bandbreite zu bestimmen sei. Schwankung seien je nach Grundstücksart verschieden hoch (20% 


lt. 1 BvL 10/02 Tz. 137 z.B. für Einfamilienhäuser weit übersetzt). Fraglich sei, ob der ggf. zu 


erheblichen Kosten führende Gegenbeweis in den Fällen a, c (vgl. Folie 13) möglich sei und 


dies auf die Bewertungs-Untergrenze hinunter. Kritisch hinterfragt er, welcher Wert anzusetzen 


sei, wenn es mehr als einen methodisch korrekten „Gutachterwert“ gebe. Jedes Pauschalbewer-


tungsverfahren nivelliere tendenziell zugunsten hochpreisiger, individueller Grundstücke. Nach 


dem Nullsummenprinzip gelte: Je mehr Steuerwerte unter dem gemeinen Wert liegen (ddddd- 


vgl. Folie 13), desto mehr würden die anderen Steuerpflichtigen zu viel zahlen. Er hinterfragt, 


welcher Grad an Mehrbelastung die Steuer insg. Verfassungswidrig mache.  


Das Verfassungsproblem werde jedenfalls nicht dadurch „entschärft“, dass vermutlich alle Ein-


heitswerte in Deutschland unter den heutigen Verkehrswerten lägen, weil einige Steuerpflichtige 


von diesem Missstand relativ stärker profitieren würden als andere. 


Auf Folie 14 stellt er den möglichen Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes (Fälle a, b, c 


– Folie 14) vor (Spannungsklausel § 198 BewG). Er gibt zu bedenken, ob nicht auch ein offen-


kundig höherer gemeiner Wert durch das Finanzamt nachgewiesen werden könne (Spannungs-


klausel E-§ 198a BewG neu- möglicher Wortlaut vgl. Folie 14). 


1.10.3 Äquivalenzprinzip als Maßstab? 


Herr Dr. van Lishaut kritisiert, dass die Literatur zur verfassungsrechtlichen Einordnung des 


Flächenmaßstabs schweige.  


 Flächenmerkmale würden als Indikator für die Nutzungsintensität kommunaler Infrastruktur 


fungieren. Ein privatisiertes Infrastrukturangebot würde vermutlich ebenfalls nach Flächen-


maßstäben in Rechnung gestellt werden.  


 Es stelle sich die Frage, ob das Äquivalenzprinzip nur für durch Beiträge und Gebühren fi-


nanzierte unmittelbar zurechenbare (Infrastruktur-) Leistungen der Gemeinde gelte, oder „in 
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der Verlängerung“ auch für mittelbare Vorteile (Verbindungsstraßen, Feuerwehr, Kinderbe-


treuung, Schulen, Museen, Sportplätze, etc.). 


 Die Gewerbesteuer sei als die andere „Realsteuer“ (§ 3 Abs. 2 AO) ebenfalls durch das 


Äquivalenzprinzip begründet (vgl. BVerfG vom 15.01.2008 – 1 BvL 2/04).  


 Zu diskutieren sei, ob die Kostensätze 0,02/0,20/0,40 € aus dem Status quo herzuleiten seien 


und ob eine Nachsteuerung dieser Ansätze in der Zukunft nötig werde.  


Herr Dr. van Lishaut wirft die Frage auf, ob für eine flächenbezogene Grundsteuer noch weiter-


hin die Gesetzgebungskompetenz des Bundes gelte - Art. 105 Abs. 2, 72 Abs. 2, 106 Abs. 6 GG. 


Die Süd-Länder würden darin eine ganz andere Steuer als die bisherige sehen, sodass sich eine 


Ländergesetzgebungskompetenz daraus ergebe.  


Auf Folie 16 gibt Herr Dr. van Lishaut eine Auswahl weiterer Fundstellen wieder.  


2. Referat Professor Dr. Richter – Reform der Grundsteuer 


Herr Prof. Richter werde die Diskussion um die Reform der Grundsteuer aus Sicht der Ökono-


men ergänzen. Zunächst wolle er als Einführung das politische Umfeld darstellen, danach die 


Mietsteuer als Instrument zur Finanzierung kommunaler Infrastruktur vorstellen und zuletzt 


alternative Modelle kritisch würdigen.  


2.1 Einführung: Das politische Umfeld 


Zunächst gibt Herr Prof. Richter einen Überblick über den Konsolidierungsbedarf in NRW. Vor 


dem Hintergrund der Schuldenbremse und dem demografischen Wandel sei eine Konsolidierung 


ambitioniert und ein Umdenken nötig. Dabei müsse die Eigenwirtschaftlichkeit der Kommunen 


gefördert werden. Politische Steuerungsoptionen seien bürokratisch durch Mittelzuweisung und 


Ausgabenkontrolle oder wettbewerblich auf der Basis von Eigenverantwortung und Eigenwirt-


schaftlichkeit. Als negative Beispiele nennt er auf dem Gebiet der Hochschulfinanzierung die 


bürokratischen Qualitätsverbesserungsmittel statt abgeschaffter Studienbeiträge und im Bereich 


der Kommunen die Landeszuweisungen (Nothilfeprogramm) statt Anspannung der Grundsteuer. 


Diese Steuerungsoptionen halte er nicht für eine langfristige Lösung oder Alternative zur Ei-


genwirtschaftlichkeit und –verantwortung der Kommunen.  


Im Vergleich der Aufkommen vermögensbezogener Steuern in ausgewählten OECD-Ländern 


belege Deutschland den drittletzten Platz, bzgl. des Grundsteueraufkommens lägen ebenfalls nur 


wenige Länder unter dem in Deutschland. Dies zeige, so Herr Prof. Richter, dass Deutschland 


die in der GrSt steckende Leistungsfähigkeit unterschätze und auch aus ökonomischer Sicht eine 


Reform nötig sei. Eine Reform der GrSt diene der Stärkung der kommunalen Einnahmebasis, 


der Förderung kommunaler Eigenwirtschaftlichkeit und damit dem Schutz des Landes vor 


wachsenden kommunalen Begehrlichkeiten sowie der Einhaltung der Schuldenbremse im de-


mografischen Wandel.  
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2.2 Die Mietsteuer 


Im Folgenden wolle Herr Prof. Richter für eine Mietsteuer werben und Argumente liefern, wa-


rum sie ein geeignetes Instrument zur Finanzierung kommunaler Infrastruktur sei.  


Merkmale kommunaler Infrastruktur, welche er als primäre Aufgabe der Kommunen (man spre-


che von „lokal öffentlichen Gütern“) ansehe, seien: mangelnde Ausschlussmöglichkeit von an-


sässigen Nutznießern und wachsende („Rivalitäts-“) Kosten bei wachsender Zahl von Nutznie-


ßern. Kommunale Infrastruktur nutze direkt der nutznießenden Bevölkerung wegen unmittelba-


rer Inanspruchnahme, indirekt jedoch mindestens genauso den Eigentümern aufgewerteter 


Grundstücke, die langfristiger gebunden seien. Aus der Feststellung, wer Nutznießer sei, lasse 


sich jedoch nicht schlussfolgern, wer die Steuer zahlen solle, da auch die Überwälzungsmög-


lichkeit im Blick behalten werden müsse. Das ideale kommunale Finanzierungsinstrument er-


mögliche es, die Kosten öffentlicher  Infrastruktur den Nutznießern anzulasten, wobei unklar sei 


in welcher Form, und entschärfe Interessengegensätze der Grundstückseigentümer bei Infra-


strukturentscheidungen.  


Als Beispiel nennt er den Bau eines Freizeitparks in der Nordstadt. Angenommen werde dabei, 


dass der geplante Park das Wohnumfeld in der Nordstadt –nicht aber in der Südstadt- aufwerte, 


er aus Gebühren/Beiträgen allein nicht finanzierbar sei, was eine Restfinanzierung aus der GrSt 


notwendig mache. Der Freizeitpark lasse Bruttomieten in der Nordstadt steigen, nicht aber in der 


Südstadt, lasse das GrSt-Aufkommen nur dann steigen, wenn die Bemessungsgrundlage Bezug 


zur Mietentwicklung habe und rechne sich aus kommunaler Perspektive, wenn die Kosten durch 


Zunahme des GrSt-Aufkommens gedeckt würden. Die Bemessungsgrundlage der idealen 


Grundsteuer habe nach Ansicht von Herrn Prof. Richter eine Wertkomponente, die Mietwerte 


widerspiegle. Diese Anforderungen erfülle eine Flächensteuer nicht. Nur so entschärfe man die 


Interessengegensätze der Grundstückseigentümer bei kommunalen Infrastrukturinvestitionen. 


Im Beispiel würde dann die Südstadt die Entwicklung der Nordstadt nicht blockieren.  


Neben der Wertkomponente sei aber eine weitere Komponente nötig. Diese erläutert Herr Prof. 


Richter anhand des folgenden Beispiels: Gemeinschaftsraum in einer Wohnanlage, was als Mo-


dell für ein lokal öffentliches Gut zu betrachten sei. Dieser verursache Kosten, die mit der Kopf-


zahl der Mieter steige. Der Vermieter würde nach Kopfzahl umlegen. Die Kostenumlage nach 


Kopfzahl, nicht nach Mietwert oder Mietfläche sei gerechtfertigt.  


Die erstbeste Grundsteuer habe nach Ansicht von Herrn Prof. Richter eine Wertkomponente, die 


Bodenwertänderungen widerspiegle und eine Kopfsteuerkomponente, die es ermögliche, die 


Grenzrivalitätskosten von kommunaler Infrastruktur nutzungsgerecht anzulasten.  


Margaret Thatchers „Poll Tax“ (Kopfsteuer) im kommunalen Bereich scheiterte - so die These 


von Herrn Prof. Richter - nicht wegen fehlender Bemessung nach individueller Leistungsfähig-


keit, sondern wegen der Entscheidung, die Mieter (statt der Vermieter) zur Zahlung zu ver-
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pflichten. Eine reine Kopfsteuer sei jedoch abzulehnen, da die Wertkomponente fehle. Die idea-


le Grundsteuer verpflichte die Vermieter zur Zahlung, da diese das nachhaltigere Interesse an 


kommunaler Infrastruktur hätten, vermeide somit Investitionsblockaden bei Kommunalwahlen 


und überlasse es dem Vermieter, die GrSt durch Mieterhöhung abzuwälzen. Nicht nur in Groß-


britannien, auch in Deutschland, sei die Kopfsteuer auf Widerstand gestoßen. Eine Kombination 


aus Wert- und Kopfsteuerkomponente entspreche jedoch nach Ansicht von Herrn Prof. Richter 


einem ökonomischen Ideal.  


Herr Prof. Richter plädiere bei der Bemessung der Steuer für einen kombinierten Ansatz von 


Boden und Gebäude, und zwar dabei mit ihren Wert- statt Mengengrößen. Dies entspreche dem 


Reformvorschlag des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF (2011). Dieser beinhalte die Beibe-


haltung der GrSt mit kommunalem Hebesatzrecht, wobei der Mietwert als ideale Bemessungs-


grundlage zu begreifen sei, ersatzweise eine Besteuerung des erzielbaren Mietwerts. Er plädiert 


darüber hinaus für eine Versagung der gesetzlichen Umlagefähigkeit der GrSt als Betriebskos-


ten. Als Begründung führt er an, dass dies kommunale Blockaden zu eliminieren und Konflikt-


potential zwischen Mieter und Vermieter bei Investitionen und Mietanpassungen zu vermeiden 


helfe. Das Flächenmodell halte er für nicht richtig, da es Investitionsblockaden fördere.  


2.3 Kritische Würdigung alternativer Modelle 


2.3.1 Verkehrswert- bzw. Nordmodell 


Eine Bemessung der GrSt nach zeitnahen Verkehrswerten sei grundsätzlich zu befürworten. Die 


Wahl zwischen Verkehrswerten und Mietwerten sei allein eine Frage des Erhebungsaufwands. 


Die Frage von Herrn Prof. Seer, ob aus ökonomischer Sicht der Mietwert dem Ertragswert ent-


spreche, bejaht Herr Prof. Richter.  


2.3.2 Südmodell: Reine Flächensteuer 


Herr Prof. Richter halte die wertunabhängige Bemessung von Boden und Gebäuden für unge-


eignet, Interessengegensätze der Grundstückseigentümer bei Infrastrukturinvestitionen zu ent-


schärfen. Daher würde die kommunale Eigenwirtschaftlichkeit behindert. Herr Prof. Seer fasst 


klarstellend zusammen, dass bei der wertunabhängigen Besteuerung keine Anreize für Kommu-


nen zur Investition gegeben seien, wenn diese im Gegenzug kein „Mehrergebnis“ beim GrSt-


Aufkommen erwarten dürften.  


2.3.3 Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumord-


nung 2003 - Reine Bodenwertbesteuerung 


Das Fehlen einer überwälzbaren Komponente auf Mieter sei nach Ansicht von Herrn Prof. 


Richter ökonomisch problematisch, da nur eine Komponente des Idealbilds der GrSt gesehen 


werde. Die Überwälzung funktioniere nur kurzfristig. Der Mieter könne dann Wegziehen oder 


zumindest Druck für Mietsenkung ausüben. Die Grundsteuer entwerte das Grundstück, es sei 
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denn bessere Infrastruktur werte als Äquivalent das Grundstück in gleicher Höhe auf. Auch die 


gesetzliche Zuordnung der GrSt zu den umlagefähigen Betriebskosten löse dieses Problem nicht 


2.3.4 Thüringer Kombinationsmodell 


Dabei werde der Bodenwert nach Verkehrswerten bestimmt und durch eine vereinfachte Bewer-


tung von Gebäuden nach Größe und Nutzungsart ergänzt. Herr Prof. Richter kritisiert daran, 


dass unklar sei, nach welchem Maßstab die beiden Komponenten „gleichnamig“ zu machen 


seien und was im Zeitablauf passiere.  


2.3.5 Abzulehnende Primärziele der Grundbesteuerung 


Abzulehnen seien die folgenden Primärziele: 


 Unbürokratische Einnahmeerzielung 


 Eindämmung des Bodenverbrauchs (Bizer/Lang, 2000), da Umweltaspekte nach Ansicht 


von Herrn Prof. Richter nicht über die Grundsteuer zu regeln seien.  


 Durchsetzung planungskonformer Nutzung von Grundstücken (Löhr, 2011) 


 Besteuerung nach Leistungsfähigkeit 


Damit schließt Herr Prof. Richter seinen Vortrag.  


3 Diskussion 


Herr Prof. Seer eröffnet die Diskussionsrunde und ermuntert das Publikum, Fragen an die Refe-


renten zu stellen. Im Anschluss an die Fragen wolle er sich schließlich zur Verfassungsmäßig-


keit der Grundsteuerreformmodelle äußern. 


Aus dem Publikum bekommt Herr Prof. Richter grundsätzliche Zustimmung für sein wissen-


schaftliches Vorgehen, von einem Grundsatz im Sinne einer Idealvorstellung auszugehen aber 


im Weiteren dann Kompromisse zuzulassen. Bei der von Herrn Prof. Richter vorgesehenen Be-


steuerung der Nutzung von Infrastrukturangeboten, bei der die Grundsteuer auch als „Infrastruk-


turnutzungssteuer“ gesehen werde, stelle sich aber die Frage, welche Investitionsmaßnahmen 


einer einzelnen Kommune diesem Gedanken einer Infrastrukturnutzungsabgabe gerecht würden. 


Schließlich würden Angebote wie Opernhäuser, Schwimmbäder oder ähnliche, aufwendungsin-


tensive Einrichtungen über ein Einziehungsgebiet weit über die Stadtgrenze hinaus verfügen. 


Herr Prof. Richter gibt zu bedenken, dass sein Mietsteuermodell durchaus davon ausgehe, dass 


auch nicht jeder Anwohner die Infrastruktur nutze, so zum Beispiel der vermietende Eigentümer 


einer Wohnung. Es gehe aber darum, dass die Vermieter einen Vorteil aus den Infrastrukturan-


geboten zögen, weil das vermietete Objekt durch die Maßnahmen aufgewertet würde. Die bloße 


Frage nach den Nutzern einer Infrastrukturmaßnahme – hier den Opernhäusern – führe nicht 


weiter. Herr Prof. Richter betont noch einmal, dass es in seinem Modell darum gehe, den Auf-


wand und den Nutzen von Investitionen zuzuordnen. Er sehe den Vorteil auf Seiten der Vermie-
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ter, weil diese mit ihren Immobilien nicht aus der Kommune wegziehen könnten und somit ein 


langfristiges Interesse an dem Werterhalt hätten. 


Herr Dr. Peus vertritt in der Diskussion den Standpunkt, dass nicht jede finanzielle Ausgabe 


einer Kommune zur Aufwertung des Gemeindegebiets führe. Er hege zudem Zweifel daran, 


dass ausschließlich der Vermieter als Fixkostenunterworfener ein langzeitliches Interesse am 


Erhalt des Objekts habe und der Mieter im Gegensatz dazu flexibel sei. Die Arbeit von Mieter-


schutzbünden zeige, dass es ein Interesse an Kontinuität auch auf Mieterseite gebe. Zudem wür-


den auch die gestiegenen Mobilitätskosten dazu führen, dass die Wege zwischen Wohnung und 


Arbeitsstätte nicht beliebig strapazierbar seien. Zur finanziellen Überwälzbarkeit der durch In-


vestitionsmaßnahmen geschaffenen Steigerung der Lebens- und Wohnqualität auf den Mieter 


mahnt Herr Dr. Peus an, dass es kein freies Mietrecht mehr gebe, wodurch die Überwälzung 


von Kosten auf den Mieter im Rahmen der Miete schwierig sei. Überdies schließt Herr Dr. Peus 


mit dem Hinweis, dass bei der Frage der Gesamthaushalt der Kommunen in den Blick genom-


men werden müsse. Die investiven Ausgaben einer Gemeinde würden nur einen geringen Anteil 


am Gemeindehaushalt ausmachen. Investitionen in die Infrastruktur als Rechtfertigung der 


Grundsteuer würden somit nur einen Teilaspekt darstellen. Herr Dr. Peus fordert mit Rückblick 


auf das Credo von 1776 „no taxation without representation“, dass die Mieter als letztlicher Trä-


ger der Steuer ein Mitspracherecht bei den Investitionen bekommen müssten. 


Herr Prof. Richter entgegnet, dass Herr Dr. Peus das bestehende Dilemma sehr detailliert be-


schrieben habe, es ihm selbst allerdings darum gehen würde, die Verhältnisse zu verbessern. Der 


Grundsatz „no taxation without representation“ funktioniere nur bei „echten Steuern“. Herr 


Laun wirft dazu ein, dass Steuern Geldleistungen ohne Gegenleistungen darstellen würden. Das 


von Herrn Prof. Richter vorgetragene Verständnis der Grundsteuer trage aber in sich, dass die 


Steuer für eine bestimmte Gegenleistung wie etwa die Infrastrukturnutzung gedacht sei. 


Relativierend erläutert Herr Prof. Seer die unterschiedlichen Ansichten von Herrn Prof. Richter 


als Ökonom und ihm als Juristen. Herr Prof. Seer sehe die Grundsteuer de lege lata als Steuer 


und nicht als Vorzugslast, da ihr nicht genau zurechenbare Vorteile gegenüberstünden. Die Ver-


knüpfung eines konkreten Vorteils zur Last lasse sich als Belastungsrechtfertigung bei einer 


Steuer gerade nicht herstellen. Ob der Staat sich eher durch Steuern oder unmittelbarer durch 


Vorzugslasten finanziere, sei letztlich eine Frage des Spielraums des Gesetzgebers. Die in NRW 


kürzlich abgeschafften Studienbeiträge seien ein Weg gewesen zum Vorzugslastenstaat. Zu 


nennen seien aber auch die bestehenden Erschließungsbeiträge als klassische Leistung für eine 


konkrete Gegenleistung. Kritisch sehe er das Beispiel von Herrn Prof. Richter mit der Errich-


tung eines Parks in der Nordstadt, da eine Zuordnung des Wertschöpfungsprozesses zu einer 


bestimmten Gruppe, einem bestimmten Stadtviertel oder sonstigen Nutzern im Sinne einer 


Äquivalenz schwierig seien. Man wisse im Zweifel auch gar nicht, auf welcher Grundlage in 


einem solchen Umfeld die Werte stiegen.  
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Herr Prof. Seer legt dar, dass Ökonomen eine andere Sicht der Dinge hätten. Danach gehe es 


insbesondere auch um ein mögliches Alternativverhalten, wie die Mieter handeln würden. 


Das Idealmodell einer Grundsteuer sehe für Herrn Prof. Richter so aus, dass die Grundsteuer 


sich aus zwei Elementen zusammensetze: Zum einen müsste sie sich an einem Bodenwert orien-


tieren und zudem über eine Kopfsteuerkomponente verfügen, auch wenn sie sich dann von ih-


rem Charakter her vielleicht sogar unter den Begriff der Vorzugslast subsumieren lasse. 


Von diesem Idealmodell ausgehend hält Herr Prof. Seer fest, dass dies die beiden Disziplinen 


der Rechtswissenschaften und der Wirtschaftswissenschaften unterscheide. Das ökonomische 


Modell sei in sich schlüssig. Als Jurist stelle man sich die Frage, wie die Lebenswirklichkeit 


normativ für den typischen Fall abgebildet werden könne. Er stellt die Frage, ob  bei einer am 


Wert orientierten Grundsteuer sich der Wert im Wesentlichen durch die Infrastruktur beeinflus-


sen lasse oder auch durch z.B. Ausstattung geprägt werde. Zu untersuchen sei, inwieweit even-


tuell die Vermieter in einer Region selbst in die Wohnqualität investiert hätten.  


Der Ansatz, die Steuer nach dem Bodenwert zu bemessen, folge einem äquivalenztheoretischen 


Grundansatz, sie sei nachvollziehbar und auch wohl verfassungskonform. Herr Prof. Seer sei 


diesem Ansatz gegenüber nicht abgeneigt. Problematisch seien für ihn die Einordnung der Ge-


bäude und die Vollzugsfähigkeit der Steuer. Denn die Erfahrungen aus der Vermögensteuer hät-


ten für ihn gezeigt, dass eine permanente, gegenwartsnahe Bewertung nicht möglich sei. Er halte 


zudem eine allgemeine breite Vermögensteuer für nicht vollziehbar, sofern sie eine Bewertung 


jedes Gegenstandes in der Bundesrepublik Deutschland erfordere.  


Herr Dr. van Lishaut wirft ein, dass die Vermögensteuer immer wieder Gegenstand aktueller 


Debatten sei. Auch sei sie heute vollziehbar durch moderne, EDV-gestützte Technik, was auch 


belegbar sei. Fraglich sei nur, ob eine Vermögensteuer auch politisch gewünscht sei. 


Herr Prof. Seer gibt zu bedenken, dass es nahezu unmöglich sei, gegenwartsnahe Unterneh-


mensbewertungen zu gewährleisten. Herr Dr. van Lishaut habe selbst zutreffend in seinem Vor-


trag dargestellt, dass es nicht den einen Wert gebe, sondern immer nur eine Bandbreite vertret-


barer Werte. Werte würden sich auch täglich ändern. Ein steuerlicher Wert sei nicht als genau 


bestimmbare Größe zu verstehen sondern als eine Relationstechnik mit einer gewissen Befriedi-


gungsfunktion. Dabei sollte auch der Finanzverwaltung die Möglichkeit für einen Gegenbeweis 


eingeräumt werden. Eine wertorientierte Grundsteuer halte er auch nach dem tradierten Ver-


ständnis für möglich. Herr Prof. Tipke habe das Postulat der Alleinsteuer vertreten, wonach nur 


die Einkommensteuer als Besteuerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in Betracht kom-


me und daneben die Grundsteuer nicht gerechtfertigt sei. Dieser Ansicht schließe sich Herr 


Prof. Seer nicht an; er sei der Ansicht, dass es in dem in Deutschland herrschenden Vielsteuern-


system mehrere Indikatoren für die Leistungsfähigkeit gebe und die Grundsteuer ihre Berechti-


gung habe. Das Äquivalenzprinzip könne zwar allgemein zur Beantwortung der Grundfrage der 







Reform der Grundsteuer   14 


 


Rechtfertigung einer Grundsteuer herangezogen, nicht jedoch für die konkrete Ausgestaltung 


der Bemessungsgrundlage.  


Herr Dr. van Lishaut tue sich mit einer reinen Flächensteuer schwer. Er fragt vor dem Hinter-


grund einer Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit nach dem Belastungsgrund bei 


einer Flächenbesteuerung und stellt die Frage, ob ein größerer Raum auch immer größeren Nut-


zen bringe.  


Aus dem Publikum wird eingewendet, dass eine Feinjustierung über die Hebesätze seitens der 


Kommune erfolgen könne, wogegen Herr Dr. van Lishaut jedoch vorbringt, dass der Grundsatz 


des für das gesamte Gebiet der Kommune einheitlichen Hebesatzes gelte. 


Herr Prof. Seer sehe dies de lege ferenda jedoch nicht als zwingend vorausgesetzt und zeigt für 


die Idee aus dem Publikum durchaus Sympathie. So könne eine Gemeinde z.B. beim Flächen-


steuermodell als Ausgleich für unterschiedliche Entwicklung der Gebiete durch unterschiedliche 


Hebesätze bestimmte Gebiete höher, andere weniger hoch besteuern. Herr Dr. van Lishaut sieht 


dabei ein Problem mit der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und unterstellt, dass das Wähler-


verhalten in bestimmten Stadtteilen dann mit der Höhe der dort erhobenen Grundsteuer korrelie-


ren könne. Herr Dr. Peus nennt als Beispiel für ein funktionierendes Bewertungssystem das 


niederländische Modell. Dort würde eine Bewertung jedes Grundstücks jährlich anhand von 


Werten des Katasteramts durchgeführt. So erhalte man den Verkehrswert der Grundstücke. Herr 


Prof. Richter pflichtet bei und weist auf die Existenz der Mietverträge und sich daraus ergeben-


der Möglichkeit der Anknüpfung an die Miete als Wert hin. Herr Dr. Peus zeigt auf, dass die 


Mietpreise der Finanzverwaltung flächendeckend durch die Angaben der Vermieter bei den 


Einkünften aus Vermietung und Verpachtung im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 


bekannt seien  


Herr Prof. Seer bittet Herrn Dr. van Lishaut um seine Einschätzung, ob das Bremer Modell 


nicht ein gut funktionierendes sein könnte, wenn man den technischen Fortschritt durch eine 


elektronische Vernetzung der Behörden nutzen würde. Herr Dr. van Lishaut weist auf die Mög-


lichkeit hin, Gebäudewerte bei örtlichen Gutachterausschüssen (kostenpflichtig) zu erfragen. 


Der finanzielle Aufwand dabei variiere aber. Zudem warne er vor den Heilsversprechungen der 


IT-Entwicklung. Der Datentransfer zwischen den Behörden gestalte sich vor dem Hintergrund 


des geltenden Datenschutzes als schwierig. Beim Bremer Modell seien jedoch Fortschritte nutz-


bar, wenn z.B. Daten gleicher Gebäudetypen aus der Erfahrung übertragen würden. So wären 


bau- und nutzungsgleiche Gebäude meistens gleich viel wert, z.B. Tankstellen oder kettenange-


hörige Supermärkte. Umsetzbar sei das Bremer Modell also, auch wenn es Probleme geben 


könne. Herr Prof. Seer stimmt Herrn Dr. van Lishaut zu. Unter Berücksichtigung der Entschei-


dungen des Bundesverfassungsgerichts zur Vermögensteuer (BVerfGE 93, 121) und zur Erb-


schaft- und Schenkungsteuer (BVerfGE 117, 1) sei hinsichtlich der Verkehrswertschärfe nicht 


mehr von einer 100%-Doktrin auszugehen. Das Gericht sei sich bewusst, dass bei der Bewer-
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tung von Sachwerten immer Unsicherheiten bestünden, weswegen man nur Annäherungswerte 


finden könne. Der Belastungsgrund für die Vermögensteuer ergebe sich aus dem Charakter als 


Sollertragsteuer. Die Grundsteuer sei eine spezielle Sollertragsteuer auf Grundstücke, weshalb 


der Ansatz eines Ertragswertes folgerichtig sei. Wenn der Gesetzgeber einen Paradigmenwech-


sel hin zum äquivalenztheoretischen Flächensteuermodell wolle sei fraglich, wie das Bundesver-


fassungsgericht diese Bewertung beurteile. Dieses Südmodell sehe auch Herr Prof. Seer kri-


tisch. 


Das kombinierte Modell sei für Herrn Prof. Seer wegen seiner Vollzugsfähigkeit durchaus 


rechtfertigungsfähig. Er halte es für einen praktikablen Kompromiss. Auf die Zustimmung von 


Herrn Prof. Seer zum Nordmodell und dem Kombinationsmodell fragt Herr Dr. van Lishaut, ob 


die Gesetzgebungskompetenz des Bundes dann noch bestünde, oder ob die Gesetzgebungskom-


petenz dann auf die Länder übergehen würde. 


Herr Prof. Seer weist auf den Erforderlichkeitsvorbehalt in Art. 72 II GG hin, auf den Art. 105 


II GG verweise. Das BVerfG nehme diesen Vorbehalt sehr ernst. Es habe in der Entscheidung 


zum Mindesthebesatz der Gewerbesteuer angedeutet, dass sich bei einer solchen Wesensverän-


derung einer Steuer die Gesetzgebungskompetenz verschieben könne. Herr Prof. Seer zitiert das 


Grundgesetz an dieser Stelle („wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-


nisse im Bundesgebiet [...] eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht“) und subsu-


miert darunter. Die Erforderlichkeit sei bei einer kommunalen Steuer nicht begründbar, dies 


gelte für das wertunabhängige Süd- und das Kombinationsmodell, wenn sich die Steuerart 


dadurch komplett ändere.  


Aus dem Publikum taucht die Frage auf, ob die Grundsteuer aus dem Finanzausgleich rauszu-


nehmen sei und ob sich Deutschland damit nicht amerikanischen Verhältnissen annähere,  in-


dem jede staatliche Ebene (Gemeinde, Kreis, Land, Bund) eigene Steuern erheben würden. Herr 


Prof. Richter sagt, er sehe die Mietsteuer als Surrogat für einen fehlenden Marktpreis und sie sei 


daher kein ausgleichsfähiger oder –bedürftiger Tatbestand. Sie sei aus dem Finanzausgleich 


auszunehmen. Herr Dr. van Lishaut wirft hingegen ein, dass man ohne einen Finanzausgleich 


auch auf kommunaler Ebene nicht auskomme. Er sehe dies unter anderem darin begründet, dass 


die Nutzen von Infrastrukturinvestitionen nicht an der Gemeindegrenze enden würden, was er 


am Beispiel der großen Einzugsgebiete von Krankenhäusern, Opernhäusern und Schwimmbä-


dern verdeutlicht. Zudem gebiete es doch einer gewissen Gleichheit der Lebensverhältnisse in 


Deutschland. Insbesondere bei der Gewerbesteuer sei das Phänomen des Steuersatz-Shoppings 


bekannt, was die Raumordnung verändere. Und auch zwischen den Ländern gebe es bereits ei-


nen Steuerwettbewerb, der aus seiner Sicht nicht wünschenswert sei. Er könne sich aber vorstel-


len, dass die Grundsteuer aus dem Länderfinanzausgleich herausgenommen werde, nicht aber 


aus dem kommunalen Finanzausgleich. Herr Prof. Seer sieht es nicht als zwingend an, dass es 


einen Finanzausgleich hinsichtlich der Grundsteuer zwischen den Ländern geben müsse. Auch 
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zwischen den Kommunen sei dies wohl nicht erforderlich. Herr Prof. Richter äußert sich eben-


falls gegen das ein zwingendes Bedürfnis eines kommunalen Finanzausgleichs hinsichtlich der 


Grundsteuer. 


Es wird aus dem Publikum gefragt, ob es schon konkrete Pläne für eine Übergangsregelung ge-


be. Herr Dr. van Lishaut stellt dazu einen denkbaren Lösungsansatz vor, nach dem man eine 


Zeit lang in der Übergangsphase noch nach der alten Bemessung der Grundsteuer vorgehen 


könnte, damit es keine Steuerausfälle gebe und es dann zu einem bestimmten Stichtag eine Spit-


zenabrechnung gebe. Es dürfe nur nicht dazu kommen, dass für die Kommunen in einem Zeit-


raum keine Grundsteuer anfalle. Er erwarte jedoch dass der nötige politische Druck für die 


Durchsetzung einer Reform erst durch eine Entscheidung des BVerfG weiter erhöht werde. 


Auf die Frage aus dem Publikum, wie oft eine Wertaktualisierung stattfinden würde, antwortet 


Herr Dr. van Lishaut, dass eine Möglichkeit in Anlehnung an die alte Einheitsbewertung so 


aussehen könne, dass in einer Art Hauptfeststellung die Werte ermittelt würden und dies etwa 


alle vier Jahre wiederholt würde. 


Die knappe Personalausstattung sei in allen Stellen der Finanzverwaltung spürbar, wird aus dem 


Publikum angemerkt. Die Bewertungsstelle müsse aber bei einer derartigen Reform insb. mit 


Personal aufgestockt werden. Herr Dr. van Lishaut stimmt dem zu. 


Herr Dr. Loose schildert, dass er den wertorientierten Ansatz von Herrn Prof. Richter zunächst 


überzeugend gefunden habe. Bedenken seien ihm jedoch im Laufe der Diskussion gekommen, 


da in der Tat die Investitionen nur einen kleinen Teil der kommunalen Ausgaben ausmachen 


würden und Wertsteigerungen bei Immobilien vielfacht auch auf die Eigeninitiativen der Eigen-


tümer zurückgehen würden. Er gibt zu bedenken, dass der Aufwand einer Bewertung von Im-


mobilien hoch sei, der „Ertrag“ bei alleiniger Verwendung für die Grundsteuer aber gering. Hilf-


reich könne es sein, diese Bewertungen auch für andere Steuerarten nutzbar zu machen. Eine 


Bemessung bloß anhand der Fläche sei hingegen einfach zu realisieren und könnte auch durch 


die Kommunalverwaltung selbst erfolgen, d.h. ohne gestuftes Verfahren. Zur jährlichen Bewer-


tung von Immobilien durch die niederländische Behörde fügte er an, dass nach seinen Kenntnis-


sen die Zahl der Gerichtsstreite über die Bewertung sehr hoch sei. Umgerechnet auf die Ein-


wohnerzahl Deutschlands oder zumindest in NRW müsste ein Senat pro FG zusätzlich errichtet 


werden, der sich mit der Bewertung von Immobilien befasse. Sympathie habe er für die Idee der 


äquivalenztheoretischen Flächensteuer mit flexiblen Hebesätzen innerhalb einer Gemeinde. Ein 


reformiertes Modell müsse auf jeden Fall einfach gehalten und leicht zu vollziehen sein. Herr 


Prof. Seer entgegnet, dass eine Kopfsteuer auch einfach sei, der Gesetzgeber aber immer den 


Belastungsgrund im Gesetz darlegen müsse, den er beim Flächensteuermodell in Frage stelle.  


Herr Prof. Richter antwortet auf Herrn Dr. Loose dahingehend, dass Investitionen in die Infra-


struktur natürlich immer nur einen Teil des Kommunalhaushalts ausmachen. Aus seiner volks-


wirtschaftlichen Sicht müsse jede Ausgabe jedoch einer gewissen Motivation folgen. Wenn eine 
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Investition sinnvoll sei, dann würden im betreffenden Gebiet auch die Mieten steigen. Sein An-


satz der Bemessung der Grundsteuer mit dem Bodenwert und einem Kopfsteueraspekt sei nur 


der „zweitbeste“ Lösungsweg. 


Zu der vorgebrachten Lösung der unterschiedlichen Hebesätze der Gemeinde in ihrem Gebiet 


distanziert sich Herr Dr. van Lishaut erneut. Er glaube, die Grundsteuer sei umso gerechter, je 


weiter die Kommune von der konkreten Belastungsentscheidung entfernt sei. Auf den Einwand 


von Herrn Dr. Loose, die Werte für andere Steuerarten zu nutzen fügt er hinzu, dass man die 


Werte auch für die Bewertung im Bereich der Ertragsteuern, Erbschaft- und Schenkungsteuer, 


der Grunderwerbsteuer und eventuell auch für eine noch zukünftige allgemeine Vermögensteuer 


verwenden könne. Auch für außersteuerliche Zwecke seien diese Daten interessant, z.B. für die 


Prämienbemessung bei einer Feuerversicherung. 


Herr Prof. Seer bringt nochmal seine Bedenken gegen eine allgemeine Vermögensteuer zum 


Ausdruck. Neben den Vollzugsdefiziten sei vor allem der Grundbesitz mehrfach belastet gegen-


über fungiblem Vermögen, da man seinen Grundbesitz nicht verlegen könne. Die Grundsteuer 


solle jedoch beibehalten werden, wenn auch in reformierter Form. Er weist darauf hin, dass es 


bei jeder Reform Gewinner und Verlierer gebe. 





